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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1987

Norm

StPO §358

Rechtssatz

Die Bewilligung der Wiederaufnahme schließt (in Ansehung der Tat, auf die sie sich bezieht) die Aufhebung des

früheren Erkenntnisse auch dann in sich, wenn dies im Bewilligungsbeschluß nicht ausdrücklich ausgesprochen wird

(KH 424).
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